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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.07.1975

Norm

VersVG §23

Rechtssatz

Bei der Gefahrenkompensation oder Gefahrenaufrechnung ist eine gesamtheitliche Betrachtung der

gefahrerhöhenden und der gefahrvermindernden Umstände geboten.

Veröff: VersR 1975,845

Schlagworte

*D*
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